
ABWÄGUNGSTABELLE vom 05.07.2022        ÖFFENTLICH 

 

 

Zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden,  

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der  
 

‚Frühzeitigen Beteiligung vom 02.06.2020 bis 03.07.2020 

(gem.§ 4 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB) 
 

 

zum Bebauungsplan  

 

 „BEBAUUNGSPLAN BRÜCKLE – 1.ÄNDERUNG“  
 

 der Gemeinde Weißbach, Gemarkung Crispenhofen  

  



Gemeinde Weißbach                     Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Bebauungsplan Brückle – 1.Änderung“                      2/20 

 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben:  

 

Nr. Name Schreiben vom 

1 Landratsamt Hohenlohekreis - Umwelt und Baurechtsamt 26.06.2020 

2 Regionalverband Heilbronn-Franken  25.06.2020 

3 Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21 
(Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz) 

02.07.2020 

4 Netze BW GmbH - Regionalzentrum Öhringen  17.06.2020 

5 Netze BW GmbH - Gas- Techn. Betriebsführung HVG 24.06.2020 

6 Deutsche Post AG - Deutsche Post Bauen GmbH 
Niederlassung Frankfurt, Büro München 

 

7 Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlassung Südwest  29.06.2020 

8 Vodafone BW GmbH  12.06.2020 

9 Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken 08.06.2020 

10 Handwerkskammer Heilbronn 02.06.2020 

11 Stadtwerke Crailsheim GmbH 27.05.2020 

12 NOW Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg 22.06.2020 

13 Bürgermeisteramt Schöntal 02.06.2020 

 

Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen:  

Nr. Name Schreiben vom 

Ö1  02.07.2020 

  



Gemeinde Weißbach                     Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Bebauungsplan Brückle – 1.Änderung“                      3/20 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentli-

cher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschlussempfeh-

lung 
1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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2  
Regionalverband Heilbronn-Franken 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hauptort für Mehrfamilienwohnhäuser ist Weißbach. 
Hier legt die Gemeinde im Rahmen ihrer Planungshoheit 
nach § 2 BauGB den Schwerpunkt. Derzeit werden dort 21 
Seniorenwohnungen errichtet; außerdem laufen Genehmi-
gungsverfahren für drei weitere Mehrfamilienwohnhäuser. 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Beteiligung am Verfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, keine 
Berücksichtigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und 
weitere Beteiligung. 
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3 
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Der Teilort Crispenhofen ist gekennzeichnet durch die Be-
bauung mit Ein- und Zweifamilienwohnhäusern. Der 
Hauptort für Mehrfamilienwohnhäusern ist Weißbach. Hier 
gibt es bereits zahlreiche Mehrfamilienwohnhäuser. Der-
zeit werden weitere gebaut bzw. es laufen die Bauanträge.  
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. In zukünf-
tigen Bebauungsplänen wird versucht werden, eine höhere 
Dichte zu erzielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme, keine 
Berücksichtigung. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme und 
Berücksichtigung bei 
zukünftigen Bebau-
ungsplänen.  
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Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und 
weitere Beteiligung. 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, keine 
weitere Beteiligung. 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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9   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hinweis wird beachtet. 

 
 
 
Wird nicht mehr betei-
ligt. 
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12   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Zu 
12 
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13 

 

 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
Kenntnisnahme und 
weitere Beteiligung. 
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Nr. Stellungnahme der Öffentlichkeit  Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-

empfehlung  

Ö1 
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Die Bebauung der beiden Grundstücke ist be-
reits erfolgt. Auf dem einen Grundstück ist ein 
Mehrfamilienhaus gebaut worden. Auf dem an-
deren Grundstück steht ein Einfamilienwohn-
haus. Beide Eigentümer haben das, was Sie 
möchten. 
 
Der Hauptort für Mehrfamilienwohnhäuser ist 
Weißbach. Hier liegt die Gemeinde im Rahmen 
ihrer Planungshoheit nach § 2 BauGB den 
Schwerpunkt. Es werden dort aktuell einige 
Mehrfamilienwohnhäuser gebaut bzw. die Bau-
anträge laufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme, keine 
Beachtung. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, keine 
Beachtung. 
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Die Wohnbebauung in Crispenhofen ist geprägt 
durch Ein- und Zweifamilienwohnhäuser. Im 
Hauptort Weißbach gibt es weitere Wohnkon-
zepte. Hier entstehen derzeit u. a. 21 Senioren-
wohnungen.  
 
 
 
 
 
 
Siehe oben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme, keine 
Beachtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, keine 
Beachtung. 
 
 
 

 


